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Monika Scherrer zum Extremismusbericht des Bundesrates

Amputierter Staatsschutz

Nach mehr als zwei Jahren ist der Bericht
des Bundesrates zum politischen Extremismus

in der Schweiz veröffentlicht worden.
Viel Neues gibt er allerdings nicht her. Und
das hat seine Gründe: Nicht nur war der
Auftrag des Parlaments relativ eng gefasst,
auch die Fichenhysterie hat ihre Wirkung
getan, denn die präventivpolizeilichen
Erkenntnisse — das, was eigentlich interessierte

— konnten und durften von der
Bundesanwaltschaft kaum verwertet werden.

Der Auftrag des Parlaments beschränkte
sich auf die Umtriebe der «letzten Zeit»
und dabei nur auf den gewalttätigen oder
staatsgefährdenden Extremismus. Mit
Recht hielt deshalb der Bundesrat fest:
«Nicht alle Extremisten bekennen sich
notwendigerweise zur Gewaltanwendung, aber
die meisten schliessen sie in der einen oder
andern Form nicht aus oder nehmen sie in
Kauf.» Der gewalttätige Extremismus, wie
er im zweiten Teil des Berichtes (von der
Bundesanwaltschaft verfasst) dargestellt
werde, gebe deshalb nur einen Teil der
Wirklichkeit wieder.

Auffallend bei der Aufzählung der Ereignisse

aus den Jahren 1988 bis 1991 ist die
Tatsache, dass bei weitaus dem grössten
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Extremisten haben in Winterthur gegen den Besuch von US-General Schwarzkopfgewalttätig
protestiert (Bild: Keystone).

Teil gewalttätiger Aktivitäten insbesondere

gegen Asylanten oder deren Unterkünfte
die Täterschaft nicht ermittelt werden

konnte. Dort, wo sie allerdings bekannt ist,
konnte meist ein rechtsextremistischer
Hintergrund nachgewiesen werden.

Verständlich, aber gleichwohl problematisch

ist deshalb, dass alle solche Gewalttaten

unter den «Rechtsextremismus» subsumiert

worden sind, zumal beispielsweise
bei den Brandfällen in Asylantenheimen,
und sie machen den grössten Teil der
Gewalttaten aus, 1991 knapp die Hälfte auf
technische Mängel und Fahrlässigkeit
einerseits und andererseits auf Brandlegung
innerhalb der Heime zurückgeführt werden

konnte. In einem Fall wurde auch ein
Asylant als Brandstifter ermittelt.

Aufmerken lassen müssen in diesem
Zusammenhang die Erkenntnisse der
Bundesanwaltschaft über den Ausländerextremismus,

insbesondere unter Iranern, unter
Jugoslawen und unter Türken bzw. Kurden.

Zusammenfassend schreibt sie: «Da
eine Radikalisierung grösserer Ausländergruppen

rasch Auswirkungen auf die
öffentliche Sicherheit haben kann, kommt
den von ihnen ausgehenden gewalttätigen

Agitationen Bedeutung zu. Dies gilt heute
in besonderem Masse, weil... sich
vermehrt Personen in der Schweiz aufhalten,
welche von hier aus politische Änderungen
in ihren Herkunftsländern herbeiführen
wollen Dem Ausländerextremismus
kommt auch im Hinblick auf den Schutzbedarf

anwesender Flüchtlinge und
Asylbewerber eine besondere Bedeutung zu.»

Dass es dabei auch darum gehen muss, der
Bundesanwaltschaft wieder das Instrument
des präventiven Staatsschutzes im Vorfeld
strafbarer Handlungen in die Hand zu
geben, ist einsichtig. «Dank» der Fichenaffä-
re aber und der daraus resultierten
«vorläufigen Negativliste» des Bundesrates ist
ihre staatsschützerische Tätigkeit zurzeit
eingeschränkt.

Wie lange noch, wird sich weisen, denn der
zurzeit in Vernehmlassung befindliche
bundesrätliche Entwurf eines entsprechenden

Staatsschutzgesetzes muss nach dessen

Bereinigung erst noch vom Parlament
abgesegnet werden. Eine emotionsgeladene
Auseinandersetzung darüber dürfte sicher
sein, wenn die Öffentlichkeit nicht frühzeitig

von der Notwendigkeit auch eines
präventiven Staatsschutzes überzeugt wird.
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